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Erwägungen

E. 1
Mit Eingaben vom 2. Januar 2026 (Postaufgabe 3. Januar 2026) hat der Beschwerdeführer
beim Bundesgericht verschiedene Anträge um vorsorgliche Massnahmen gestellt. Das
Bundesgericht hat ihm mit Schreiben vom 5. Januar 2026 mitgeteilt, dass es solche Anträge
nur im Rahmen eines hängigen Beschwerdeverfahrens behandeln könne, er jedoch keine
Beschwerde erhebe und sich nicht auf einen anfechtbaren Entscheid ( Art. 75 BGG )
beziehe. Am 19. Januar 2026 hat der Beschwerdeführer erneut ein Gesuch um vorsorgliche
Massnahmen eingereicht. Am 26. Januar 2026 hat er weitere Eingaben eingereicht. Darin
hat er unter anderem Rechtsverweigerung geltend gemacht. Beigelegt hat er ein Schreiben
des Kantonsgerichts Luzern, 1. Abteilung, vom 23. Januar 2026. Darin erläuterte das
Kantonsgericht die Zuständigkeiten der unteren und der oberen Aufsichtsbehörde über die
Betreibungs- und Konkursämter im Kanton Luzern. Das Kantonsgericht schickte dem
Beschwerdeführer eine als "Aufsichtsbeschwerde gemäss Art. 17 SchKG " bezeichnete
Eingabe vom 22. Januar 2026 zurück, da dieser nicht zu entnehmen sei, auf welche
konkrete Vollzugshandlung eines Betreibungs- oder Konkursamts des Kantons Luzern sich
die Beschwerde beziehe und diese nicht substantiiert begründet sei, unter Hinweis darauf,
dass eine substantiiert begründete Beschwerde beim Bezirksgericht einzureichen wäre.

E. 2
Der Beschwerdeführer bezieht sich nach wie vor auf keinen am Bundesgericht anfechtbaren
Entscheid ( Art. 75 BGG ). Seine Eingabe ist als Rechtsverweigerungsbeschwerde
entgegenzunehmen. Allerdings kann er nur gegen das Verweigern oder Verzögern eines
anfechtbaren Entscheids Beschwerde an das Bundesgericht erheben (Art. 94 i.V.m. Art. 75
BGG ). Soweit er einem Bezirksgericht und anderen unteren Instanzen Rechtsverweigerung
bzw. Untätigkeit vorwirft, kann darauf nicht eingetreten werden. Im Hinblick auf das
Kantonsgericht, insbesondere dessen Schreiben vom 23. Januar 2026, fehlt eine
Begründung, weshalb es ein Verfahren hätte eröffnen und mit Entscheid abschliessen
müssen. Es genügt insbesondere nicht, wenn der Beschwerdeführer eine "unzulässige
Verkettung von Zuständigkeitsverlagerungen" geltend macht oder eine Gesamtsicht auf
seine Anliegen (Steuern, Pfändungen, Arrest) einfordert. Eine solche Gesamtbeurteilung
kann im Übrigen auch das Bundesgericht nicht vornehmen. Die Beschwerde ist
offensichtlich unzulässig und sie enthält offensichtlich keine hinreichende Begründung (
Art. 42 Abs. 2 BGG ). Der Abteilungspräsident tritt auf sie im vereinfachten Verfahren
nicht ein ( Art. 108 Abs. 1 lit. a und b BGG ). Damit werden die Gesuche um vorsorgliche
Massnahmen gegenstandslos. Weitere Eingaben in der Art der vorliegenden werden - nach
Prüfung - ohne Antwort abgelegt.

E. 3



Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt der Beschwerdeführer die Gerichtskosten ( Art.
66 Abs. 1 BGG ). Sein Gesuch um Verzicht auf die Erhebung eines Kostenvorschusses ist
sinngemäss auch als Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege zu verstehen und abzuweisen.
Wie die vorstehenden Erwägungen zeigen, waren die Rechtsbegehren von vornherein
aussichtslos ( Art. 64 Abs. 1 BGG ).
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